
 
 

 
 

QUAST & CIE, Inhaber Marian Quast, Oberveischeder Straße 38, 57462 Olpe	 	       Stand: Februar 2022	

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

1. Der Auftragnehmer QUAST & CIE, Inhaber Marian Quast, Oberveischeder Straße 38, 57462 Olpe 

(nachstehend „QC“ genannt) erbringt alle Dienstleistungen für den Auftraggeber (nachstehend 

„Kunde“ genannt) aufgrund der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Allgemeine 

Geschäftsbedingungen des Kunden finden keine Anwendung, auch wenn QC  ihnen nicht ausdrücklich 

widerspricht. 

2. Mit der Annahme des Auftrages durch QC entsteht ein dienstvertragliches Auftragsverhältnis 

gemäß § 611 BGB zwischen QC und dem Kunden. 

3. Der Kunde wird QC bei der Erfüllung des Auftrages unterstützen und aktiv mitwirken. 

Insbesondere trägt der Kunde dafür Sorge, dass QC alle zur Durchführung des Auftrages benötigten 

Informationen auf den jeweils von QC vorgegebenen Kommunikationswegen und Vorlagen zur 

Verfügung gestellt werden. 

4. QC verpflichtet sich, den Auftrag nach bestem Wissen und Gewissen durchzuführen und mit 

größtmöglicher Sorgfalt umzusetzen. Die Sorgfaltspflicht hat sich dabei jeweils an der Betriebsgröße 

des Kunden, dem Umfang des jeweiligen Auftrages und der Höhe der jeweiligen Vergütung zu 

orientieren. 

5. QC hat bei der Auftragsdurchführung auf die Belange und Interessen des Kunden Rücksicht zu 

nehmen; kann jedoch den Ort der Leistungserbringung und die Einteilung der Arbeitszeit frei 

bestimmen. Eine Haftung für das Einhalten gemachter Terminzusagen durch QC ist ausgeschlossen. 

6. Im Regelfall wird das Honorar zwischen QC und dem Kunden schriftlich vereinbart. Das Honorar 

besteht dabei - je nach Auftrag - entweder aus einem Festpreis, oder aus einer festen Setup-Gebühr 

in Kombination mit einer variablen Provision, oder aus einer Abrechnung nach Zeitaufwand. 

7. Die Vereinbarung von Festpreisen oder Setup-Gebühren kann nur schriftlich erfolgen. Bei 

mündlicher oder fernmündlicher Auftragserteilung erfolgt generell eine Abrechnung nach Zeitaufwand 

gemäß 9.. Schriftlich vereinbarte Festpreise oder Setup-Gebühren sind – sofern einzelvertraglich nicht 

anders geregelt – mit Auftragserteilung als Vorkasse-Rechnung fällig. Nebenkosten und Spesen 

werden im Fall von Festpreisen bzw. Setup-Gebühren – sofern einzelvertraglich nicht anders geregelt 

– nicht berechnet. 

8. Die Vereinbarung einer variablen Provision kann ebenfalls nur schriftlich erfolgen. Bei mündlicher 

oder fernmündlicher Auftragserteilung erfolgt generell eine Abrechnung nach Zeitaufwand gemäß 9.. 

Die Provision ist erfolgsabhängig an den Eintritt eines Ereignisses gebunden. Dieses Ereignis ist im 

Regelfall die Zusage eines externen Dritten (wie z.B. einer Bank, eines Investor, etc.) an den Kunden, 

zur Finanzierung eines unternehmerischen Vorhabens des Kunden, für das QC zuvor eine 

vorbereitende Dienstleistung (wie. z.B. die Durchführung einer Finanzierungsberatung oder die 

Erstellung eines Businessplans, Teasers, Pitch-Decks, Offering-Memorandums, Sanierungsgutachtens 

etc.) erbracht hat. QC erhält eine quotale Provision aus den jeweils zugesagten Finanzierungsbeträgen, 

die der Kunde während der Auftragsdurchführung und innerhalb von 24 Monaten nach Beendigung 

nach Auftragsdurchführung von externen Dritten erhält. Der Auszahlungszeitpunkt der Finanzmittel ist 

dabei unerheblich – für diese Provisionsregelung  gilt das Datum der Finanzierungszusage. Für die 

Provisionierung ist es dabei außerdem unerheblich, ob QC bei den jeweiligen 

Finanzierungsverhandlungen unterstützend tätig war oder nicht. Gleichermaßen für die Provisionierung 

unerheblich ist es, wenn sich bei der Ausgestaltung der Finanzierung (wie z.B. Finanzierungsart, 

Finanzierunshöhe, Finanzierungsverwendung, zu Grunde liegendes Geschäftskonzept etc.) im 

Nachhinein Abweichungen gegenüber der ursprünglichen Planung - die im Rahmen der 

Auftragsdurchführung durch QC zu Grunde lag - ergeben. Die Provisionsregelung bleibt ferner davon 

unberührt, ob die Finanzierungszusage an den Kunden direkt oder eine andere dem Kunden nahe 

stehende natürliche oder juristische Person (wie z.B. ein für den Geschäftszweck neu gegründetes 

Unternehmen, Gemeinschaftsunternehmen mit Geschäftspartnern, Familienangehörige oder 

Geschäftsfreunde sowie deren Unternehmen  etc.) erfolgt. Die jeweiligen quotalen Provisionssätze 

werden einzelvertraglich zwischen dem Kunden und QC vereinbart. Die Provision ist mit Erhalt der 

Finanzierungszusage fällig, wobei der Kunde QC unmittelbar nach Erhalt einer Finanzierungszusage 

über die jeweils zugesagte Finanzierungshöhe in Kenntnis zu setzen hat. Darüber hinaus ist QC 

während der Auftragsdurchführung und innerhalb von 24 Monaten nach Beendigung der 

Auftragsdurchführung jederzeit (auch mehrfach) dazu berechtigt, die Ergebnisse aus 

Finanzierungsbemühungen beim Kunden mittels eines Feedback-Bogens zu erfragen. Der Kunde hat 

den Feedback-Bogen wahrheitsgemäß auszufüllen, rechtsverbindlich zu unterschreiben und innerhalb 

von 14 Tagen nach Erhalt an QC zurückzusenden. QC ist ferner berechtigt, sämtliche während der 

Auftragsdurchführung und innerhalb von 24 Monaten nach Beendigung der Auftragsdurchführung 

erstellten monatlichen betriebswirtschaftlichen Auswertungen der gesamten Unternehmensgruppe 

des Kunden - jeweils bestehend aus einer kurzfristigen Erfolgsrechnung nebst Summen- und 

Saldenliste - sowie bis zu 3 während oder direkt nach der Auftragsdurchführung erstellte steuerliche 

Jahresabschlüsse oder Einnahme- Überschussrechnungen der gesamten Unternehmensgruppe des 

Kunden einzusehen. Der Kunde wird die jeweils angeforderten Unterlagen auf Anforderung von QC - 

falls noch nicht erfolgt - erstellen und innerhalb von 6 Wochen an QC aushändigen. Nebenkosten 

und Spesen werden im Fall von Provisionsvereinbarungen – sofern einzelvertraglich nicht anders 

geregelt – nicht berechnet. 

9.    Die Honorierung nach Zeitaufwand erfolgt in Beratertagen zu 8 Stunden je Kalendertag. Wird 

QC  nur für einzelne Stunden  eines Tages tätig, wird in 2-Stunden-Schritten, also ¼, ½ oder ¾ 

Tagen abgerechnet. Die Vergütung pro Beratertag beträgt 1.600,- € Tageshonorar. Im Auftrag des 

Kunden aufgewendete Reisezeit wird dabei wie Arbeitszeit behandelt. Reisezeit, die für die An- und 

Abreise zum Sitz oder zu einer Betriebsstätte des Kunden aufgewendet wird, ist nur zur Hälfte als 

Arbeitszeit zu werten. Sämtliche zur Erfüllung des Auftrages notwendigen sachlichen Aufwendungen 

werden durch den Kunden ersetzt. Fahrten mit dem PKW werden mit 0,90 € pro gefahrenem km 

ersetzt. Tagesspesen werden mit 50,- € pro Beratertag ersetzt. Weitere Reise- oder Nebenkosten 

(z.B. Übernachtungen, Flüge, Bahnfahrten, Taxi, Parken etc.) sind nach Aufwand abzurechnen. Alle 

genannten Honorar- und Kostensätze verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. 

Sollte es keine anderslautende schriftliche Honorarvereinbarung geben, so gilt grundsätzlich die 

Anwendung von 9.. Dementsprechend finden in diesem Fall 7. und 8. keine Anwendung.  

10. Von QC für den Kunden schriftlich ausgearbeitete Konzepte und Unterlagen (wie z.B. Businessplan, 

Teaser, Pitch-Deck, Offering Memorandum, Sanierungsgutachten etc.) bleiben bis zur vollständigen 

Bezahlung sämtlicher offenen Rechnungen geistiges Eigentum von QC. Eine Weitergabe und 

Verwendung der Unterlagen durch den Kunden ist bis zum vollständigen Ausgleich sämtlicher offenen 

Forderungen von QC gegenüber dem Kunden untersagt. Jede Zuwiderhandlung berechtigt QC dazu, 

auf sämtliche offenen Forderungen eine Nachberechnung von bis zu 100% des jeweiligen 

Forderungsbetrages vorzunehmen. 

11.  Sämtliche Rechnungen werden mit ihrem Zugang fällig zur sofortigen Zahlung ohne jeden Abzug, 

soweit nicht ausdrücklich in der jeweiligen Rechnung anders ausgewiesen. 

12.   Soweit  nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, gilt ein Auftrag als auf unbestimmte Zeit 

erteilt. Ein unbefristetes Vertragsverhältnis kann jederzeit von beiden Seiten einseitig und ohne Fristen 

gekündigt werden. Die Kündigung wird stets mit dem Beginn des nächsten Kalendertages wirksam.  

13.   Im Falle der Kündigung ohne Fristen gemäß 12.  ist jedweder Anspruch auf Entschädigung für 

solche  Nachteile, die aus der vorzeitigen Beendigung des Vertragsverhältnisses entstehen, 

ausgeschlossen. Der Kunde schuldet jedoch in jedem Falle die noch ausstehende Vergütung für 

sämtliche Leistungen, die vor der Wirksamkeit der Kündigung erbracht wurden nebst sonstiger Aufwen-

dungen.   

14.   Ist für eine bestimmte Dienstleistung eine Gesamtvergütung (Festpreis oder Setup-Gebühr in 

Kombination mit einer Provision) vereinbart, kann der Kunde den Auftrag jederzeit kündigen. Der 

Vergütungsanspruch bleibt davon unberührt. Unter Aufhebung aller Fälligkeitsregeln wird der gesamte 

ausstehende Vergütungsanspruch nebst Aufwendungsersatz sofort fällig. Davon unberührt bleibt für 

beide Parteien das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund. 

15.  QC  haftet nicht für einen von dem Kunden erwarteten oder erwünschten Erfolg. Die Haftung von 

QC beschränkt sich darauf, dass die Beachtung anerkannter betriebswirtschaftlicher und berufsüblicher 

Grundsätze stattfindet und angemessene Sorgfalt bei der Durchführung eines erteilten Auftrages 

aufgewendet wird.  

16.   Soweit QC  Schäden zu vertreten hat, beschränkt sich die Haftung von QC  auf die Folgen grober 

Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Für jeden Fall einer Haftung bleibt die Haftungssumme im übrigen 

beschränkt auf 50% des vereinbarten Honorars, höchstens jedoch auf 8.000 EUR für den Schadensfall. 

17.  QC kann auf Wunsch des Kunden bei der Beantragung öffentlicher Finanzierungshilfen oder 

Zuschüsse unterstützend tätig werden. Eine Verpflichtung dazu besteht für QC jedoch nicht; im übrigen 

haftet QC für den Erfolg dieser Bemühungen grundsätzlich nicht. 

18. QC ist berechtigt, Aufträge ganz oder teilweise durch Mitarbeiter, Erfüllungsgehilfen, freie Berater 

oder kooperierende Beratungsgesellschaften durchführen zu lassen. QC wird in diesem Fall von 

jedweden berufsrechtlichen Geheimhaltungsverpflichtungen gegenüber diesen Personengruppen 

entbunden und ist darüber hinaus zur Herausgabe sämtlicher kundenbezogener Informationen, Daten 

und Unterlagen gegenüber diesen Personengruppen berechtigt, soweit diese für die 

Auftragsdurchführung notwendig werden.  

19. QC ist berechtigt mit erfüllten Aufträgen öffentlich zu werben. In diesem Zusammenhang ist QC 

berechtigt, Firmenbezeichnung, Logo, Domain und Geschäftssitz des Kunden sowie eine 

Kurzbechreibung des jeweiligen Auftrages (wie z.B. Finanzierungshöhe und –art, Art der Unterstützung 

etc.) zu veröffentlichen. Das Recht auf Veröffentlichung beschränkt sich dabei nicht auf bestimmte 

Medien. 

20. QC ist ferner berechtigt erfüllte Aufträge in Online-Bewertungsportalen einzustellen. Sofern QC in 

diesem Rahmen eine Referenzbewertung beim Kunden anfordert, wird der Kunde diese innerhalb von 7 

Tagen nach Zugang online abgeben. 

21. QC ist zur Speicherung sämtlicher Kundendaten, auf Servern externer Cloud-Anbieter (wie z.B. 

Dropbox, iCloud etc.) im In- und Ausland berechtigt. QC haftet dabei nicht für die Datensicherheit des 

jeweiligen Cloud-Anbieters. 

22. Die Kommunikation zwischen QC und Kunde erfolgt via E-Mail, Telefon, Skype, Zoom, Teams, Go-

to-Meeting, Facetime und Whatsapp. Der Kunde ist mit diesen Kommunikationsmedien einverstanden 

und genehmigt auch den Austausch sensibler Daten und Dokumente hierüber. QC haftet dabei nicht 

für die Sicherheit der Daten. 

23. Gerichtsstand für beide Seiten ist 57462 Olpe. 

24. Sämtliche Bedingungen gelten analog für von QC eingesetzte oder hinzugezogene Mitarbeiter, 

Erfüllungsgehilfen, freie Berater oder kooperierende Beratungsgesellschaften entsprechend 18..  

25. Diese Fassung der allgemeinen Geschäftsbedingungen ersetzt alle früheren Fassungen. 


